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Deutſchland.
Erſte Kammer.

53. Sitzung am 21. April. 11 Uhr.
Am Miniſtertiſch die Miniſter des Kultus, des Jnnern und

der Juſtiz, und der Reg.-Komm. Grimm.
Jn Fortſetzung der Berathung über den zehnten Bericht der Pe-

titions Kommiſſion wird zunächſt über den Antrag der chriſtkatholiſchen
Gemeinde zu Thorn die Tagesordnung angenommen.

Jn Bezug auf eine Petition des Abg. Forſtner, die Erlaſſung
eines Geſetzes über die Civilehe betreffend, beantragt die Kommiſſion
ebenfalls die Tagesordnung. v. Forſtner beantragt als Amendement:
„die Petition einer eigenen zu bildenden Kommiſſion zur Berichterſtat-
tung zu überweiſen.“ Das Amendement findet aber nicht die genügende
Unterſtützung, obwohl ſich die ganze eigentliche Linke dafür erhebt.
v. Forſtner bekämpft hierauf die von der Kommiſſion vorgeſchlagene
Tagesordnung, und wirft derſelben vor, daß ſie den Antrag nicht ge
nügend erwogen und berückſichtigt habe.

Nachdem v. Forſtner in einer längeren Rede die Nothwendigkeit
eines Geſetzes über die Civilehe auseinandergeſetzt und ſich ſelbſt ver
theidigt gegen die „nichtswürdige“ Auffaſſung, welche ſeinem Antrage
von gewiſſen Seiten zu Theil geworden, macht auch Kisker einige
Bemerkungen über das Bedürfniß der geſetzlichen Regulirung und die
„Abneigung“ der Kommiſſion, darauf einzugehen glaubt aber, daß es
beſſer ſei, jetzt nicht auf den Gegenſtand einzugehen, da ein damit zu-
ſammenhängender Antrag in der zweiten Kammer eingebracht worden.
v. Gerlach proteſtirt gegen einige Behauptungen Kiskers in Bezug
auf die Miſchehen, worauf Kisker und Lette repliciren. Referent
Fürſt Reuß bezeugt neuerdings, daß es der Kommiſſion an jeder
„„Sympathie“ fur den Gegenſtand gefehlt habe. Hierauf wird der
KommiſſionsAntrag auf Tagesordnung angenommen.

Eine Petition des Gutsbeſitzers Probſt auf Straszewy und Ge-
noſſen (Regierungs Bezirk Marienwerder) legt die Nothwendigkeit dar,
daß bei den ländlichen Gemeinden die Ordnung feſt begründet werde
durch Wiederherſtellung der Autorität der Polizei Behörden, der Guts
und Brodherrſchaften, ſo wie der Ortsgerichte, und beantragt: 1) das
Geſetz vom 6. Mai 1848, durch welches die Strafe der körperlichen
Züchtigung abgeſchafft worden iſt, wieder aufzuheben 2) das Geſetz
vom 12. Februar 1850, betreffend den Schutz der perſönlichen Freiheit,
einer Reviſion zu unterwerfen 3) durch geſetzliche Einführung der Strafe
der Deportation das Land von den unverbeſſerlichen Verbrechern zu
befreien und damit die Ueberfüllung der Zuchthäuſer zu beſeitigen.

Die Kommiſſion hält dafür „daß eine Reviſion des letzterwähnten
Geſetzes nur in ſo weit nothwendig ſein möchte, um den Schutz, welchen

daſſelbe etwa den Verbrechern unverdient und zum Nachtheil der Ord-
nung und Sicherheit im Staate gewährt, angemeſſen zu beſchränken“,
und trägt demnach mit 6 gegen 1 Stimme darauf an: die Kammer
wolle beſchließen: „daß von dem Antrage der Petenten zu 1. zur Ta-
ges Ordnung übergegangen, dagegen die Petition wegen der Anträge
zu 2. und 3. dieſes Berichts dem Königl. Staats Miniſterio zur Er
wägung überſandt werde.“

Abg. Kisker ſtellt den Antrag, auch über die Punkte ad 2 und 3
zur Tagesordnung überzugehen. Der Antrag auf eine Reviſion ſei zu
allgemein, die Frage über die Deportation nicht an der Zeit.

Abg. v. Gaffron: Aus allen Schichten der Bevölkerung ſind mir
die Wünſche auf Wiederherſtellung der Ordnung und der Achtung vor
dem Eigenthum zugekommen. Das beſte Mittel dazu iſt allerdings Be
feſtigung des religiöſen Sinnes und Unterricht, aber auch die Reviſion
der beſtehenden Geſetze. Die Kommiſſion hat daher ihren Antrag wohl
erwogen. Der letzte Punkt erſcheint ſehr wünſchenswerth. Die Millio-
nen, die für Erbauung und Unterhaltung der Zuchthäuſer ausgegeben
werden, können am Ende doch nicht den Zweck erfüllen. Es würde im
Lande keinen guten Eindruck machen, wollte die Kammer über dieſe
Punkte zur TagesOrdnung übergehen.

Abg. Lette: Ein Antrag über die Deportations Frage erſcheint
vollſtändig unzeitgemäß. Wir wiſſen, daß die 1848 mit ſo großen An-
ſtrengungen gebildete deutſche Flotte durch die Kabinette wieder ruinirt
worden. Jch freue mich, daß Preußen aus dieſen Trümmern 2 Schiffe
gerettet, um auf dieſer Baſis eine eigene Marine zu gründen und unter
Schutz dieſer ſpäter vielleicht auswärtige Kolonieen zu erwerben. Bis
dahin wäre es nicht nur eine Härte und Grauſamkeit, ſondern ſelbſt
unpolitiſch, unſere Verbrecher fremden Regierungen zu überweiſen. So
viel Mitgefühl muß jeder Patriot auch für ſeine gefallenen Mitbrüder
haben. Die Petition bewegt ſich auf einem Felde, das weit vor 1848
liegt. Das Prügelſyſtem war geſetzlich nur für die Frohne noch geſtat
tet, außer wo das Geſetz Prügelſtrafe beſtimmte, und nach der Geſinde-
Ordnung von 1810 für das Geſinde, wenn es die Herrſchaft zum Zorn
reizte. Wir ſollen ja aber Alle bemüht ſein, unſere Leidenſchaften abzu
legen. Jn Beziehung auf meine Provinz muß ich daß Zeugniß ablegen,
daß dort die Herrſchaften von dieſem Recht keinen Gebrauch gemacht.
Die Geſittung iſt ſelbſt ſtärker als ein Geſetz. Die Petition giebt mir
aber Gelegenheit, wieder auf die Nothwendigkeit der Einführung von Ge
meindegerichten hinzuweiſen.

Abg. v. Gerlach: Der Abg. Lette hat geſagt, die Sitte ſchaffe
die Prügel ab. Es iſt aber nie ſo viel geprügelt worden, als ſeit 1848.

Er hat ferner geſagt, Zorn ſei eine Leidenſchaft, die wir abzulegen
ten Jch berichtige aber thatſächlich, daß es auch einen heiligen Zorn
giebt.
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Abg. Lette: Jch möchte wohl in Beziehung auf die vielen Prügel
den Abgeordneten von Dramburg bitten, mir zu ſagen, in welchen Krei-
ſen er ſo lebhafte Erfahrungen gemacht hat.

Nach einigen thatſächlichen Bemerkungen wird der Antrag des Abg.
Kisker mit 56 gegen 37 Stimmen abgelehnt und der Kommiſſions-
vorſchlag angenommen. Ueber andere unerheblichere Petitionen geht die
Kammer nach dem Antrage der Kommiſſion zur Tagesordnung über.

Es folgt Nr. 3 der Tagesordnung Bericht der Juſtiz Kommiſſion
über die vorläufige Verordnung vom 3. Januar 1849 und den Entwurf
eines Geſetzes, betreffend die Zuſätze zu dieſer Verordnung wegen Ein
führung des mündlichen und öffentlichen Verfahrens mit Geſchworenen in
Unterſuchungsſachen.

Der Abg. v. Zan der trägt darauf an, die prinzipielle Beſchluß
nahme über die „Dringlichkeit des Erlaſſes der Verordnung vom 3. Ja-
nuar 1849 unter Ertheilung ihrer Genehmigung zu derſelben“ erſt am
Schluß der Debatte vorzunehmen wogegen der Kommiſſionsbericht (Be
richterſtatter Abg. Kisker) die Beſchlußnahme an die Spitze der Bera-
thung ſtellt.

Abg. v. Gerlach widerſpricht der Aeußerung der Abgg. Kisker und
v. Zander, daß, ſtatt des jetzt vorgelegten Entwurfs eine codifizirte
KriminalOrdnung für die ganze Monarchie wünſchenswerth ſei, und er
klärt es für einen Vorzug des Entwurfs, daß er eine codifizirte Krimi-
nal Ordnung nicht enthält.

Der Antrag des Abg. v. Zander wird angenommen.
Man kommt zur Specialdebatte. Hinter S. 1. beantragt Lette

und die Linke eine Beſtimmung, welche die Erhebung der Anklage in
gewiſſen Fällen dem Appellationsgericht anheimgiebt, wie es in dem
rheiniſchen Verfahren der Fall iſt. Zander bemerkt dagegen, daß
daſſelbe Amendement bereits in der Zweiten Kammer verworfen worden
ſei. Lette bemerkt, daß ſeine Freunde ungefähr 60 Amendements ein-
gebracht, deren Verwerfung wenigſtens das Land von der Gründlichkeit
der Berathung überzeugen werde. Zur Sache ſelbſt hebt er die prin-
zipielle politiſche Bedeutung des Antrages hervor, und dankt dem
Juſtizminiſter für ſein Bemühen um die Unabhängigkeit der Juſtiz,
unter welcher eine Verurtheilung Haſſenpflugs möglich geweſen ſei. Das
Amendement bezwecke, dem Juſtizminiſter eine vollſtändige unparteiiſche
Stellung in politiſchen Prozeſſen zu geben.

Der Juſtiz miniſter berichtigt thatſächlich, daß der Betreffende
(Haſſenpflug) zunächſt die vollſtändige gerichtliche Unterſuchung ſelbſt ver
langt habe, daß aber, nachdem dieſelbe begonnen, ihr nach den Geſetzen
Fortgang gegeben werden mußte.

Reg.-Kommiſſ. Grimm erklärt ſich gegen das Amendement, weil
es den Staatsanwalt zu ſehr beſchränkt. Es wird verworfen.

Bei dem zu 8. 5. geſtellten Amendement iſt die Zahl der Unter
ſtützenden auf der linken Seite nicht ausreichend, um es zur Debatte
zu bringen.

6. 7. werden in Rückſicht auf den ſo eben in der zweiten Kam
mer eingebrachten Geſetzentwurf, welcher dieſelben erſetzt, abgelehnt.

Nachdem noch einige Artikel angenommen worden, trägt Lette auf
Vertagung oder Zählung, und v. Firks auf Namensaufruf an. Der-
ſelbe ergiebt nur 86 Anweſende. Die Berathung wird auf morgen 10
Uhr vertagt. Schluß der Sitzung 2/, Uhr.

Berlin, den 20. April. Man will heute verſichern, Se. Königl.
Hoheit der Prinz von Preußen werde noch im Laufe dieſes Monats
vom Rhein hier eintreffen, und ſich alsbald nach Warſchau begeben,
um dort Jhre Majeſtäten den Kaiſer und die Kaiſerin zu begrüßen, ſo
wie den großen Manövern der in Polen concentrirten Armee beizuwoh-
nen. Der Aufenthalt Jhrer Majeſtät der Kaiſerin hierſelbſt
dürfte, wenn ein ſolcher überhaupt genommen wird, nur von ſehr kurzer
Dauer ſein. Jhre eigentliche Wohnung wird die Kaiſerin im Schloſſe
Sansſouci nehmen, und alle Feierlichkeiten bei der in der Königl. Fa
milie bevorſtehenden ſilbernen Hochzeit werden ſich auch ausſchließlich
auf Potsdam und die Schlöſſer der Umgebung concentriren. Die
Offizier- Corps des Potsdamer Huſaren Regiments und der Garde du
Corps üben bereits zu den Feſtlichkeiten bei Anweſenheit der Kaiſerlich
Ruſſiſchen Herrſchaften eine Quadrille und ein Carouſſel Reiten i

(M. C.)
Die Legung von Granitbahnen in unſerer Reſidenz ſchreitet

ſehr vor: es ſind bereits über 17,000 Fuß Granitbahnen vorhanden.
Nach angeſtellten Berechnungen werden dieſelben in drei Jahren in allen
Straßen, und in ſechs Jahren ſelbſt in den kleinſten Nebengäßchen vor
handen ſein.

Berlin, den 22. April. Verſchiedene Kirchenpatrone hatten gegen
die neue kirchliche Gemeinde Ordnung wegen der Beſchränkungen der
Patronatsrechte durch dieſelbe Proteſt eingelegt. Zur Herbeiführung
einer Ausgleichung der hierüber entſtandenen Differenzen ſind von dem
Ober Kirchenrath Maßregeln getroffen worden, um den Patronen bei
allen das Kirchenvermögen betreffenden Beſchlüſſen eine ihr Recht

ſichernde Theilnahme gewähren. (C. B.)
Königsberg, den 19. April. Der Prediger und Lehrer Ma-

rotski am hieſigen Friedrichs Kollegium iſt wegen beharrlicher Verbrei
tung unevangeliſcher Lehren im ReligionsUnterrichte und von der Kan
zel durch das Provinzial Schulkollegiuum vom Amte ſuspendirt.

(Pr. 3.)
Düſſeldorf, den 20. April. Nach der „Düſſeld. Z.“ iſt der Fürſt

von HohenzollernSigmaringen zum Kommandeur der hieſigen Militär
Diviſtion ernannt und wird binnen Kurzem ſein Hoflager hier auf dem
Jägerhof aufſchlagen.

Wien, den 20. April. Die Oeſterreichiſche Correſpondenz ſchreibt:
Der Schluß der hieſigen Zollkonferenzen fand heute um 2 Uhr
ſtatt. Der Miniſter der auswärtigen Angelegenheiten und des kaiſer
lichen Hauſes, Graf BuolSchauenſtein, entließ die Abgeordneten mit
einer Abſchiedsrede, worin hervorgehoben ward, daß dem ausgeſproche-
nen Wunſche des verewigten Fürſten Schwarzenberg zufolge in den Kon-
ferenzen nur Entwürfe ausgearbeitet, endgültige Beſchlüſſe aber nicht
gefaßt wurden. Weiter äußerte der Miniſter, er hege die vertrauens-
volle Erwartung, daß das von Oeſterreich und den andern hier ver
tretenen Regierungen beobachtete rückſichtsvolle Verfahren nicht ohne
günſtige Rückwirkung bleiben werden. Es wird Werth darauf gelegt,
daß auch in den nunmehr zu Berlin eröffneten Konferenzen hinſichtlich
der Verträge über die Neugeſtaltung des Zollvereins bündige Verein
barungen nicht früher ſtattfinden mögen, als bis der Handels und
Zolleinigungsvertrag mit Oeſterreich verhandelt worden und zum nahen
Abſchluſſe gereift ſein wird. Der Miniſter ſprach noch ſeine Ueber-
zeugung aus, daß die hohen Regierungen, ſowohl die, welche ſich an
dem Schlußprotokolle im vollen Umfange betheiligt haben, als auch
jene, die zur Zeit noch durch Rückſichten davon abgehalten waren, die
Zolleinigung zwiſchen Oeſterreich und dem Zollvereine ernſtlich wollen und
wünſchen und in derſelben den ſicherſten Weg zur Einigung Deutſchlands
und eine Bürgſchaft dauernden Friedens, ſowie das geeignetſte Mittel
beiderſeitiger Wohlfahrt erkennen.

Chemnitz, den 21. April. Jn den erſten Tagen des Januar die-
ſes Jahres iſt in dem einige Stunden von hier entfernten Dorfe Leu-
kersdorf ein gräßliches Verbrechen verübt worden. Der Strumpfwirker-
meiſter Chriſtian Friedrich Fiſcher daſelbſt hatte ſein außer der Ehe er
zeugtes Kind durch Einträufeln von Schwefelſäure, die er ſich eigens
zu dieſem Behufe aus einer hieſigen Apotheke geholt hatte, vergiftet.
Das Kind welches ungefähr drei Wochen erſt alt war, ſtarb ein paar
Tage darauf unter den qualvollſten Schmerzen. Der Verbrecher hatte
zu entfliehen verſucht, wurde jedoch von dem zwar ſchon bejahrten, aber
einſichtigen Dorfrichter noch zur rechten Zeit arretirt und zur Haft ge-
bracht. Er geſtand ſofort die That zu und gab als Motive ſeiner un-
natürlichen Handlungsweiſe an, daß er dieſes ſein Kind vergiftet habe,
um dadurch der Verbindlichkeit überhoben zu ſein, Alimente für daſſelbe
zahlen zu müſſen. Wie wir hören, iſt in erſter Jnſtanz bereits erkannt:
das Oberappellationsgericht zu Zwickau hat den Mörder zum Tode ver

urtheilt. (D. A.Ballenſtedt, den 20. April. Die Vorbereitungen zum großen
Muſikfeſte (um Pfingſten) nehmen einen erfreulichen Fortgang. An
namhaften Künſtlern, deren Mitwirkung in Ausſicht ſteht, werden unter
Andern Frau Köſter-Schlegel von Berlin, Tichatſchek und DalleAſte
von Dresden Frau v. Milde und Gemahl von Weimar, wie auch die
HH. David, Litolff, Charles, Mayer, Ballin und d'Arien genannt.

Bremen, den 21. April. Bei der heute ſtattgehabten Wahl von
anderweiten 16 Deputirten des Kaufmannkonvents erhielten wiederum
ſämmtliche vom Ausſchuſſe empfohlene Kandidaten die überwiegende

Majzjorität. (N. Br. Z.)Frankreich.
Paris, Montag den 19. April, Abends. Geſtern wurde der Poſt

vom Polizeiminiſter der Befehl zugeſandt, alle fremden Journale
vor der Ausgabe zunächſt dem Viſa des Preßbüreau im Polizeiminiſte-
rium zu unterwerfen.

Der Polizeiminiſter hat ein Rundſchreiben an die Präfekten erlaſſen,
worin er dieſelben auffordert, nur mit großer Behutſamkeit Arbeitern
Päſſe nach der Hauptſtadt auszuſtellen, und nur dann, wenn ſie aus-
wieſen, daß ſie ſelbſt einen Monat ohne Beſchäftigung hier zu Paris
leben könnten. Dieſe Bemerkungen hätten natürlich um ſo mehr An-
wendung auf jene Ausländer, welche hier Arbeit ſuchten.

Von Louis Napoleon erzählt man ſich folgende Anekdote: Als er
vorige Woche durch das Faubourg St. Antoine in ſeiner Equipage a la
Drumont fuhr, hörte er das Gelächter der Blouſenmänner, welches nicht
ſehr reſpektvoll klang. „Jch bin ſehr ruhig“, ſagte er ſeinem Adjutan-
ten, „Leute, die ſo herzlich lachen, denken an nichts Schlimmes.“

Die „Patrie“ zeigt belobend an, daß der Prinz Joachim Murat,
älteſter Sohn des Prinzen Lucian Murat, in das 3. Regiment der
afrikaniſchen Jäger als Gemeiner eingetreten ſei, weil, nach dem Bei-
ſpiele des Großvaters, ſein Ehrgeiz dahin trachte, ſeine Grade nur ſei-
nen Dienſtleiſtungen zu verdanken.

Türkei.
Konſtantinopel, den 10. April. Fuad-Efendi erhielt die Weiſung,

vorläufig einen entſcheidenden Schritt in Aegypten nicht zu unternehmen.
(Tel. Dep.)

Amerika.
New York, den 3. April. Die neueſten Berichte aus Californien

bis 1. März ſind leider wieder voll von Mord und Raubgeſchichten.
Kaum vergeht eine Nacht, wo nicht ein gewaltſamer Einbruch vor-
kommt. Selbſt die Lynchjuſtiz ſcheint ihre Schrecken eingebüßt zu haben.
Am 16. wurden Mr. Dexter und Capitain Daniels in ihren Betten
ermordet gefunden. Die Thäter ſind unbekannt. (E. CE.)

Die Einwanderung aus Europa nach den vereinigten Staaten
überſteigt alle Begriffe. Seit dem 1. Januar d. J. beläuft ſich ihre

Viele wurden vomAnzahl in NewYork allein ſchon auf 40,000 Köpfe.
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Schiffsfieber hingerafft, wie denn der Scorbut in New ork und Balti-r erung Lefahetich auftritt. Die deutſche Bevölkerung in den
vereinigten Staaten wird gegenwärtig auf mehr denn vier Millionen

veranſchlagt. (N. Br. 3.)e r
Locales.

alle, den 22. April. Dem Vernehmen nach wird der verab-wied Herr General v. Cölln für die Folge unſere Stadt Halle zu

einem Aufenthaltsorte wählen.ne Sonntag um 9 Uhr wird Paſtor Wolff aus Magde-
burg den Gottesdienſt der hieſigen altlutheriſchen u

Geſtern wurden wie man uns mittheilt, am Ufer der Saale
in den Pulverweiden die Kleidungsſtücke eines jungen Mannes von hier
aufgefunden, der ſeinem Leben um deshalb ein ſo frühes Ziel geſetzt zu
haben ſcheint, weil er demnächſt wegen entdeckter Veruntreuungen, deren
er ſich im Büreau eines hieſigen Rechtsanwalts ſchuldig gemacht haben
ſoll, vor die betreffende Gerichtsbehörde zur Beſtrafung gezogen worden

wäre. 9Königliches Kreisgericht zu Halle.
J. Abtheilung. IV. Deputation.

Sitzung am 22. April 1852.
Richtercollegium: Kreisgerichts Rath Wieruszewsky, v. Landwünſt,

v. Löwenclau.
Staatsanwaltſchaft: Heiſe.
Gerichtsſchreiber: Referendar Acker mann.
1. Der Handarbeiter Johann Friedrich Kölbel aus Schönnewitz 28 Jahr

alt evangeliſch, und deſſen Ehefrau Henriette geb. Mehlhoſe, 28 Jahr alt,
ſind geſtändig, und zwar erſterer am 22. Februar c. von einem auf der Wieſe des
Oekonom Lauch zu Schönnewitz liegenden Pappelbaum zwei 14 und 7 Fuß lange
Stücken und letztere am 23. Februar c. die von ihrem Ehemann Tags zuvor auf
der Wieſe zurückgelaſſenen Zweige dieſer Baumſtücke entwendet zu haben. Beide
werden wegen einfachen Diebſtahls ein Jeder mit einer Woche Gefängniß und
Tragung der Koſten ſolidariſch verurtheilt.

2. Der Handarbeiter Friedrich Chriſtian Bernhardt aus Nietleben, 83
Jahr alt evangeliſch, ſchon einmal beſtraft iſt angeklagt, aus den auf hieſigem
Jahrmarkte am 1. April e. aufgeſchlagenen Buden mehrerer Handelsleute ver
ſchiedene Gegenſtände entwendet zu haben und zwar aus der Bude des Handels-
mann Boſe von Magdeburg zwei beſchlagene Pfeifenköpfe mit Abguß und eine
Schnupftabacksdoſe, aus der der Handelsfrau Lange hier 8 Schnupftabacksdoſen,
aus der des Handelsmann Brink eine Brieftaſche, und aus der des Handelsmann
Krüger ebenfalls eine Schnupftabacksdoſe. Der Angeklagte geſteht ſowohl heute
als auch in der Vorunterſuchung dieſes Vergehen zu und wird deshalb wegen ein-
fachen Diebſtahls zu 2 Monat Gefängniß, Verluſt der bürgerlichen Ehrenrechte
und Stellung unter Polizeiaufſicht auf 1 Jahr verurtheilt.

3. Der Dienſtknecht Friedrich Schwartz von hier, 27 Jahr alt, evangeliſch
und noch nicht beſtraft hat geſtändlich am 4. März oc, auf einem Feldwege mit
dem Handarbeiter Beyer aus Giebichenſtein einen Wortwechſel gehabt, welcher
zu Thätlichkeiten führte und im Verlauf deren Beyer eine 1 Zoll lange klaffende
Wunde die bis auf die Knochenhaut des Schädels ging und ſtarken Blutverluſt
verurſachte, eine unbedeutende größere Wunde an der Stirn und eine leichte Con
tuſion an der Backe erhielt. Er wird deshalb wegen vorſaätzlicher Mißhandung ei
nes Menſchen mit 4 Wochen Gefangniß beſtraft.

4. Der Tiſchlerlehrling Otto Seidler von hier, 15 Jahr alt, evangeliſch
und noch nicht in Unterſuchung geweſen, ſteht wegen Entwendung eines Stückes
alten Bauholzes aus einem unverſchloſſenen Stalle des Rentier Schmidt, im
Werthe von 2 Sgr. 6 Pf. unter Anklage, hat dieſen Diebſtahl eingeſtanden und
wird mit 24 Stunden Gefängniß beſtraft.

5. Die verehel. Marie Pollert, geb. Wald von Beeſen, 39 Jahr alt,
evangeliſch, vermögenslos und noch nicht beſtraft, hat eingeſtanden, am 27. Fe
bruar c. den Handarbeiter Moſer zu Beeſen aus deſſen unverſchloſſener Hausflur
eine Quantität Schöpſenfleiſch im Werthe von 10 12 Sgr. geſtohlen zu haben.
Sie wird deshalb wegen einfachen Diebſtahls mit 1 Monat Gefängniß beſtraft,
ſo wie mit Verluſt der bürgerlichen Ehrenrechte auf 1 Jahr und Stellung unter
Polizeiaufſicht belegt.

6. Der Handarbeiter Auguſt Strauß aus Alberſtedt, 53 Jahr alt, evan
geliſch und ſchon einmal wegen gewaltſamen Diebſtahls beſtraft, hat nach ſeinem
eigenen Geſtändniß ſowohl, als nach den eidlichen Ausſagen der Belaſtungszeugen
am W. Januar c. bei Gelegenheit ſeiner Anweſenheit in dem Verkaufsladen des
Gaſtwirths Winter zu Fienſtedt 28 Sgr. 6 Pf. aus einer offen ſtehenden Geld
ſchwinge entwendet und wird wegen dieſes einfachen Diebſtahls im erſten Rückfalle
zu 2 Monat Gefaängniß, 2 Jahr Unterſagung der Ausübung der bürgerlichen Eh-
renrechte und 2 Jahr Stellung unter Polizei Aufſicht verurtheilt.

7. Der Dienſtknecht Friedrich Förſter aus Donndorf im Großherzog-
thum Weimar, 27 Jahr alt evangeliſch und noch nicht in Unterſuchung geweſen,

ſteht unter Anklage, von einer ihm zum Fahren anvertrauten Fuhre Kohlen etwa
eigene an die verehelichte Koch verſchenkt zu haben ohne daß er dazu von dem

igenthümer ermächtigt und Erlaubniß erhalten. Verſelbe geſteht ſowohl heute
als auch in der Vorunterſuchung ſein Vergehen ein und wird dies auch noch durch
den beſtaätigt. Er wird wegen Unterſchlagung mit 24 Stunden Gefängniß

eſtraft,
8. Die unverehel. Dorothee Schmidt aus Petersberg, 22 Jahr alt, und

bereits einmal ſchon wegen Diebſtahls beſtraft, hat eingeräumt, zwei Stücken Ei
chenholz, mit welchem ſie der Förſter Hauſius auf dem Wege aus dem ſoge
nannten Bergholze betroffen, aus dem Schlage in gedachtem Zotze von einer ge
fällten, aufzuklafternden Eiche mitgenommen zu haben. Der Angeklagten Be
hauptung, die 2 Stücke Holz von dem Holzhauer Wollmann erhalten zu haben
wird durch deſſen Ausſage gänzlich widerlegt und ſie wird wegen einfachen Dieb-
ſtahls im erſten Rückfalle mit 3 Monat Gefängniß und Unterſagung der burger-
lichen Ehrenrechte auf 2 Jahr, ingleichen Stellung unter Polizei Aufſicht auf
dieſelbe Zeit beſtraft.

9. Der Handarbeiter Johann Wilhelm Erdmann Möbius von hier 44
Jahr alt evangeliſch einmal bereits wegen unterlaſſener Alimentation ſeiner Fa
milie beſtraft iſt angeklagt ſeine Frau am 83. Februar d. J. als er angetrunken
nach Hauſe kam vorſaätzliche Körperverletzungen beigebracht und dann beleidigend
an dem herbeigeholten Polizeibeamten gewaltſamen Widerſtand verübt zu haben.
Er wird dieſer Vergehen überführt und wegen vorſätzlicher Körperverletzung eines
Menſchen, Beleidigung eines Beamten und gewaltſamen Widerſtand gegen einen
ſolchen in Ausubung ſeines Amtes mit 9 Monat Gefaängniß beſtraft.

10. Der Handarbeiter Gottlieb Ockert aus Gröben, 28 Jahr alt evan
geliſch und ſchon beſtraft, iſt angeklagt, am 4. November 1851 den Reitknecht
Klee, mit welchem er damals beim Stallmeiſter André hier diente, aus einem un
verſchloſſenen Kaſten 17 Thlr. geſtohlen zu haben. Er wird der That in der heu-
tigen Sitzung durch die Beweis Anfnahme überführt erachtet, und mit 1 Jahr 6
Monat Gefängniß Verſetzung in die zweite Klaſſe des Soldatenſtandes und Ver
luſt des Militär Abzeichens ingleichen Unterſagung der bürgerlichen Ehrenrechte
auf 2 Jahr und Stellung unter Polizei- Aufſicht auf ſo lange beſtraft.

11. Die verehelichte Steinbrecher Friederike Voigt geb. Schotte vom
Petersberge, 48 Jahr alt „zund die Marie Möbius geb. Kitzing, 68 Jahr
alt, bereits dreimal wegen Holzdiebſtahls beſtraft, haben nach der dienſteidlichen
Denuntiation des Foörſters Hauſius von dem ſie auch dabei betroffen am 30.
September pr. Nachmittags 4 Uhr eine Jede z Klafter grünes eichen Oberholz-
Reiſig im Werthe von 2 Sgr. aus dem Forſtrevier Zöckeritz, und die verehelichte
Voigt außerdem am 20. October 1851 Nachmittags 3 Uhr eine Hucke Laub im
Werthe von 1 Sgr. entwendet. Das Erkenntniß wurde vorbehalten.

12. Die unverehel. Marie Schmidt aus Wettin, 21 Jahr alt, iſt beſchul-
digt, der Karoline Auerbach im Herbſte 1851 einen Schwaneboyrock vom Boden
entwendet zu haben. Sie wird dieſes Vergehens durch die eidliche Ausſage der Be
laſtungszeugin vollſtändig uüberführt und mit 1 Monat Gefängniß Unterſagung
der burgerlichen Ehrenrechte auf 1 Jahr und Stellung auf dieſelbe Zeit unter Po-
lizeiaufſicht beſtraft.

13. Auf der Anklagebank befindet ſich der Schuhmachermeiſter Johann Fried-
rich Carl Werner von hier, 40 Jahr alt, evangeliſch, deſſen Ehefrau Friederike
Werner, 48 Jahr alt, der Schuhmacherlehrling Guſtav Leuſchner, 18 Jahr
alt und der Knabe Karl Beck, 12 Jahr alt. Der Leuſchner hat geſtandigermaßen
4 5 frei daliegende Sageblätter aus dem Laden des Kaufmann Nortzel ent
wendet und zwei ſolche dem Tiſchler Schulze hier gegeben und wird der 2c. Wer-
ner bezuchtigt, den vom Leuſchner ausgeführten Diebſtahl demſelben erſt aufgetra-
gen zu haben. Der c. Beck hat zugeſtanden, von einem Ackerſtücke des Gärtner
Zinke eine geringe Menge Klee geſtohlen und nach ſeiner Angabe von der verehel.
Werner dazu ausgeſchickt worden zu ſein. Die Angeklagten werden dieſer Vergehen
resp. der Verleitung dazu überführt und der Leuſchner wegen kleinen gemeinen Dieb-
ſtahls mit 8 Tagen, der 2c. Werner mit 4 Wochen Gefaängniß und Verluſt der
Nationalkokarde beſtraft, die verehel. Werner zu 14 Tagen und der 2c. Beck zu
48 Stunden Gefängniß verurtheilt. Außerdem wurde auf Antrag der Staats
Anwaltſchaft der Schuhmacher Werner wegen ungebührlichen Betragens und Tu
multuirens in der heutigen Sitzung noch zu 4 Tagen Gefangniß verurtheilt,

14. Der Zimmermann Johann Karl Saſſe aus Gimritz bei Wettin 48
Jahr alt und noch nicht in Unterſuchung geweſen hat geſtandig um Weihnachten
1850 von der Tenne des Gutsbeſitzers Weber, bei dem er damals gearbeitet un
gefähr 4 Scheffel Weizen in einen Sack gethan und bei Seite gebracht um den
Weizen für ſich zu verwenden und wird deshalb mit 1 Woche Gefangniß beſtraft.

15. Der Pferdehändler Friedrich Brade von Delitzſch, 82 Jahr alt, evange
liſch, iſt angeklagt, in der Nacht vom 31. December pr. zum 1. Januar o. in ei
nem Wagen mit mehreren Perſonen die Chauſſeehebeſtelle zu Bruckdorf zweimal
paſſirt zu haben und jedesmal da er auf das Oeffnen des Schlagbaums etwas
warten mußte nach der dienſteidlichen Ausſage des Chauſſeegelderhebers Bila und
dem Zeugniß der Ehefrau deſſelben, von „Schweinerei“ geſprochen, auch mehrmals
den rc. IBila geſchimpft zu haben. Das Vergehen wird jedoch durch die eidlich ver
r Entlaſtungszeugen nicht erwieſen und der Angeklagte deshalb freige-
prochen.

Allgemeiner Anzeiger.
Getraut: Julius Fiedler und Friederike Fiedler geb.

Eſenbeck (Sangerhauſen).

Geboren: Schauſpieler Arthur Müller, ein Sohn (Weißenfels).
A. Schiborr, ein Sohn (Halle).

Bekanntmachungen.
Natürliche Mineral-Brunnen

der 1852er Frühjahrs-Füllung ſind bis heute eingetroffen. Carlsbader Mühl-, Schloß

Köchin-Geſuch.
Für einen Gaſthof mittleren Ranges einer

größeren Provinzialſtadt, wird eine an OrdnungThereſienbrunnen und Sprudel, Fridrichshaller Bitterwaſſer Hom- und Reinlichkeit gewöhnte, mit guten Zeugniſſen
burger Eliſabethquelle, Adelheidsquelle und Selter-Waſſer, Emſer verſehene Köchin, ſofort oder zu Johanni d. J.

geſucht, und können ſich Reflectantinnen in derKränchen, Emſer Keſſel, Fachinger, Geilnauer, Schleſtier Ober- Expedition dieſes Blattes melden.
ſalzbrunnen, Pillnaer und Saidſchitzer Bitterwaſſer. Dieſe ſowie alle üb Eine Stube und Kammer, mit oder ohne Meu-
rigen Sorten, die in friſcher Füllung binnen acht Tagen vorräthig ſein werden, verkaufen auch in ein bel, iſt zum 1. Mai an einzelne Herrn oder Damen
zelnen Krugen W. Fürstenberg Sohn, zu vermiethen Leipz. Str. Nr. 318, 2 Treppen hoch.

Ein noch guter Blaſebalg ſteht billig zu ver
große Ulrichsſtraße Nr. 76. kaufen große Klausſtraße Nr. 872 bei Wittwe Unger,
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Druck der Waiſenhaus Buchdruckerei.

Die Ausschnitt- und Modewaaren- Handlung
von

Lehmann C Schmidt in Leipzig,
„Markt, Bühnengewölbe, Nr. 23 und 24 unter dem Kathhanſe,

empfiehlt zur eigen Oſtermeſſe ihr neues und vollſtändig ſortirtes Lager von Frühjahrs- und
Sommerſtoffen, beſtehend:

für Damen in einer reichhaltigen Auswahl von Seidenzeugen, Jaconnets, Mouſſe-
lines, Barèges, Thybets, Popelines, Chaäles, Fichus, Echarpes 2c.,

für Herren: in einem Sortiment von Buckskins, Cravates, Corahs, Weſtenſtoffen c.
unter der Zuſicherung einer reellen und billigen Bedienung.

Gebrüder Sachsenberg in Rosslau a Elbe,
(Eiſengießerei und Maſchinenbau Anſtalt)

empfehlen ihre Drainsröhrenmaſchinen nach William'ſchen Syſtem mit ver-
beſſerten Gropp'ſchen Sieben.

Die Drainsröhrenmaſchinen aus der Maſchinenbau Anſtalt der Herren Gebr. Sachſenberg
in Roßlau kann ich aus eigner Anſchauung ſowohl durch ihre Leiſtungen, als auch ſolide Bauart

in jeder Beziehung empfehlen. H. Gropp zu Jſterbies.
Fichten-NadelDampfbad zu Schleuſingen

im Thüringer Waldgebirge.
Vom 15. Mai d. J. an ſind wir durch den Aufbau eines mit Benutzung der bisher ge-

machten Erfahrungen neu eingerichteten Fichtennadel Dampfbades in den Stand geſetzt, bal-
ſamiſche und aromatiſche Bäder ſowohl in Dampf- als flüſſiger Form zu verabreichen. Ueber
raſchend günſtige Erfolge wurden mit dieſem, in ſchnellem Aufblühen begriffenen Heilverfahren
erzielt in allen mit dem Charakter der Schwäche einhergehenden Formen von Scropheln, in der
Bleichſucht, bei gichtiſchen und rheumatiſchen Zuſtänden chroniſchen Charakters, beſonders Läh-
mungen und Nervenleiden, die auf gichtiſcher oder rheumatiſcher Baſis ruhen, bei hartnäckigen,
flechtenartigen Hautausſchlägen oder Krankheiten, die aus der übereilten Unterdrückung ſolcher
Hautausſchläge entſtanden ſind, endlich bei Schleimflüſſen der Sexual- und AthmungsOrgane.

Mit genannten Bädern iſt eine Kräuterkur und Molkenanſtalt in Verbindung gebracht,
wie wir ferner auch geeignete Krankheitsfälle auf die hier befindlichen kalten Douchen und Wellen-
bäder verweiſen können.

Unſere freundliche, äußerſt geſund gelegene Stadt am ſüdlichen Abhange des Thüringer
Waldes, unſere üppig grünen Thäler mit ihren vielen und reinen Quellen umgürtet von waldge-
krönten Bergen, mit reizenden Aus und Fernſichten werden den Naturfreund gewiß auf's

Höchſte befriedigen.
Logis Beſtellungen bitten wir, unter Adreſſe des Magiſtrats hier zu machen, ſo wie der

ſelbe auch jede andere Auskunft bereitwilligſt ertheilen wird.
Schleuſigen, den 16. März 1852.

Das Bade- Comité.

v. Flotow, Khug Kech K6 gert tKöniglicher Landrath. önigl. KreisgerichtsRath. öniglicher Oberförſter.
Dr. Eisfeld, F. A. Hedenus, Scheibe,
praktiſcher Arzt. Kaufmann. MagiſtratsAſſeſſor.C. Glaſer, Kröbel, Thielow,Buchhändler. Apotheker. Bürgermeiſter.

Gaſthofs Verkauf.
Veranderung halber beabſichtige ich meinen ſeit

ſieben Jahren beſeſſenen Gaſthof zum „Reußiſchen
Hof“ in Thallwitz, auf welchem nicht nur die
volle Gaſthofsgerechtigkeit, ſondern auch die Schlacht
gerechtigkeit haftet, mit den dazu gehörigen Feld
und Wieſengrundſtücken an circa 6 Ackern, um
den maßigen Preis von 4500 Thalern und unter
den annehmbarſten Bedingungen zu verkaufen.

Das Grundſtück iſt an der lebhaften Verkehrs
ſtraße zwiſchen Eilenburg und Wurzen gelegen,
erfreut ſich eines frequenten Beſuchs der Bewohner
dieſer beiden Stadte, die beſonders durch den an
muthigen furſtlichen Park und durch die daſelbſt
haufig ſtattfindenden großen Sommerconcerte herbei
gezogen werden und die Gebaude ſind in gutem
Zuſtande.

Zugleich habe ich als öffentlichen Bietungstermin

den 10. Mai dieſes Jahres
beſtimmt und wollen ſich Kaufluſtige an dieſem Tage
im Grundſtucke ſelbſt einfinden.

Jnzwiſchen wird ſowohl von mir als von meinem
Anwalte, Gerichtsdirector Longo in Wurzen auf
portofreie Anfragen weitere Auskunft ertheilt.

Thallwitz, den 1. April 1852.
Carl Heinze.

So eben erſchien in meinem Verlage:

Ueber den

Tag des Herrn
E. W. Hengſtenberg.

Ludwig Oehmigke in Berlin.
Vorrathig in Halle in der

Buchhandlung des Waiſenhauſes.

Jn der Buchhandlung des Waiſenhauſes in
Halle iſt zu haben:
Stöckhardt, Prof. E. Die Drainage oder die

Entwaſſerung des Bodens durch Thonroöhren.
Eine Aufforderung zur Anwendung derſelben an
Deutſchlands Landwirthe. Leipzig, 1852. gr.
8 broſch. 12 Sgr.

Barfuüßerſtraße Nr. 93 iſt eine Parterrewohnung,
aus 2 Stuben, Kammern und Kuche beſtehend zum
1. Juli an ruhige Leute zu vermiethen.

e e
Getreidepreiſe.

Hettſtädt, den 17. April.
Weizen 48 52 Thlr. Gerſte 28 36 Thlr.
Roggen 44 46 Hafer 23 25

Abgang und Ankunft der Eiſenbahn Züge und Poſten in Halle.

44, 7*, 84 U. Morg., 114* U. Vorm., 24, 44 U. Nachm., 74 U. d. Perſonengeld: I. Kl. 27 Sgr., II. Kl. 18 Sgr., III. Kl. 11 egr.a Leipzig 64, 84* U. Morg., 124 U. Mitt., 44, 64 U. Nachm., 74*, 114 U. Abds.

63, 84* U. Morg., 123 U. Mitt., 64 U. Nachm., 74* U., (übern. in Cöthen), 114 U. I. Kl. 2 Thlr. 9 Sgr., II. Kl. 1 Thlr. 16 Sgr.,r Magdeburg 7* u. (iſt in Cöthen übernachtet), 84 U. Morg., 114 U. Vorm., 24 U. Nachm., 74 U. Abds.
i. Kl. 29 Sgr.

Die mit bezeichneten Züge ſind Güterzüge mit Perſonenbeförderung u. halten bei Weſterhüſen Wulffen, Gr. Weißandt, Niemberg u, Gröbers an.

Abg. na In 65 Uhr Morgens 44** Uhr Nachmittags.Ant. Berlin a Uhr Morg., 21 Uhr Nachm., 74 Uhr Abds. I. Kl. 5 Thlr. 9 Sgr. II. Kl. 3 Thlr. 19 Sgr. III. Kl. 2 Thlr. 21 Sgr. 6 Pf.
Die mit bezeichneten Züge wechſeln in Cöthen die Wagen nicht.

Abg. nach Erfurt 43, 9* Uhr Morgens, 24* Uhr Nachm., 74* Uhr Abends. I. Kl. 3 Thlr. 25 Sgr., II. Kl. 2 Thlr. 5 Sgr., III. Kl. 1 Thlr. 20 Sgr. in 1 Tage hin und
Ank. von 6 i U. Morg., 114* U. Vorm., 45 U. Nachm., 7 U. Abds. zurück II. Kl. 3 Thlr. 25 Sgr., III. Kl. 2 Thlr. 12 Sgr.

Abg. na 43, 9* U. Morgens, 24* U. Nachmittags, 74* U. Abends (übernachtet in Erfurt.) I. Kl. 5 Thlr. 25 Sgr., II. Kl. 3 Thlr. 9 Sgr., III. Kl. 2 Thlr. 17 Sgr.Ken Pise nach an henAnk. von 6 r U. Mrg. (iſt in Weimar übern. 114* U. Vorm., 4 U. Nachm., 77 U. Abds. in 1 Tage hin u. zurück II. Kl. 5 Thlr. 26 Sgr., III. Kl. 3 Thlr. 20 Sgr.

Am Sonntag wird nach allen Stationen der Thüringer Bahn für Hin und Herfahrt der einfache Fahrpreis bezahlt.

Abg. nach 0 13 9* U. Morgens 74* U. Abends. (übernachtet in Erfurt.) I. Kl. 8 Thlr. 25 Sgr., II. Kl. 5 Thlr. 5 Sgr. 6 Pf., III. Kl.c as8evon 67 U. Morg. (iſt in Weimar übern. 113* U. Vorm. (iſt in Eiſenach übern. 42 U. Nachm. 3 Thlr. 24 Sgr. 6 Pf.

zu. M 74* U. Abends (üb tet in Erfurt).n m Frankfurt a. M 44 orgens, 74* U. Abends (übernachtet in Erfurt)
G U. Morg. (iſt in Weimar übern. 114* U. Vorm. (iſt in Eiſenach übern. 43 U. Nachm.

Die mit bezeichneten Züge ſind Güterzüge mit
Perſonenbeförderung.

Abgehende Poſten. Bitterfeld: Täglich, 1 Uhr Nachm. Cönnern Täglich, 7 Uhr Abends. E
nenpoſt) Dienſtag Donnerſtag, Sonnabend 4 Uhr Nachm. (Botenpoſt) Sonntag, Montag Mittwoch, Freitag,

isleben: Täglich, 4 Uhr Nachm. Löbejün: (Perſo
Nachm. 4 Uhr. Nordhauſen: Täglich, früh 10 Uhr,

und Abends zwiſchen 9 und 10 Uhr. Schraplau: Sonntag, Dienſtag, Donnerſtag, Sonnabend, 4 Uhr Nachm. Wettin Täglich Abends 7 Uhr. Botengänge nach
dem platten Lande, täglich excl. Sonntags früh 6 Uhr.

-=J

Ankommende Poſten. Bitterfeld: Täglich s Uhr Vorm. Cönnern Täglich, früh 8 Uhr. Eisleben: Täglich, früh 104 Uhr.
nenpoſt) Dienſtag, Donnerſtag, Sonnabend, früh 74 Uhr; (Botenpoſt) Sonntag, Montag, Mittwoch, Freitag, früh 74 Uhr. Nordhauſen Täglich,

Löbejün: (Perſoz 4 a Norgens und

5 Uhr Abends. Schraplau: Dienſtag, Donnerſtag, Sonnabend, Sonntag früh um 9 Uhr. Wettin Täglich, früh um 8 Uhr.
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